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Entscheide und juristische Beitrage

Bundesgerichtsentscheid zum Mietschlichtungsverfahren

Ein unentgeltlicher Rechtsbeistand kann gewahrt werden

Das luzernische Obergericht hatte die Auffas-
sung vertrelen, im Verfahren vor der mietrecht-
lichen Schlichtungsbehirde sev kein Anspruch
vorhanden, unentgeltliche ~Rechtsverbeistin-
dung zu erlangen. Diese Auffassung wird von
der 1. Sinlabteilung des Bundesgerichtes nicht
getelt, obwohl sie beistimmte, dass im beur-
teilten Fall die Voraussetzungen eines derar-
tigen Anspruchs nicht beisammen seren. Vor
der Mietschlichtungsbehirde kann die unent-
geltliche rechiliche Verbeistindung dann nicht
grundsatzlich ausgeschlossen werden, wenn
dieser Entscheidungskompetenzen eigen sind.

Die standige bundesgerichtliche Praxis
billigt einer bediirftigen Person in einem
fur sie nicht aussichislosen Zivilprozess-
recht auf Grund der Rechtsgleichheits-
garantie von Art. 4 der Bundesverfas-
sung den Anspruch zu, unentgeltliche
Rechtspflege  und  unentgeltlichen
Rechtsbeistand zu erhalten. Vorausge-
setzt ist aber, dass sie eines solchen Bei-
stands zur Wahrung ihrer Interessen
bedarf. Heut wird sogar jedem Verfah-
ren, in das der um Unentgeltlichkeit
Ersuchende einbezogen wird oder des-
sen er zur Wahrung seiner Rechte be-
darf, die Moglichkeit des Auftretens des
verfassungsmassigen Anspruchs auf un-
entgeltliche Rechtspflege zugebilligt.
Doch ist diese Unentgeltlichkeit nicht
voraussetzungslos zu haben: Sie muss
unter anderem aus sachlichen Griinden
nach den Umstinden des konkreten
Falls geboten sein. Die sachliche Not-
wendigkeit ist im allgemeinen erst gege-
ben, falls die sich stellenden Probleme
nicht leicht beantworten lassen und die

gesuchstellende Prozesspartei oder ihr
ziviler Vertreter nicht rechtskundig
sind. Die sachliche Notwendigkeit ent-
fallt indessen nicht bereits, wenn das
betreffende Verfahren die Offizialma-
xime oder den Untersuchungsgrundsatz
kennt, wonach die Behorde selber ge-
halten ist, an der Sammlung des Pro-
zessstoffes mitzuwirken.

Aufgabe der Schlichtungsbehérde

Aufgabe der Schlichtungsbehorde in
Mietsachen 1st es, die Parteien in allen
Mietfragen zu beraten, in Streitfdllen
cine Einigung zu erstreben, die nach
dem Gesetz erforderlichen Entscheide
zu fallen, bet Unzustandigkeit die an sie
adressierten Begehren weiterzuleiten
und als Schiedsgericht titig zu werden,
falls die Parteien dies verlangen
(Art. 274a Abs. 1 des Obligationen-
rechts). Die Rechtsprechung behandelt
die Schlichtungsbehorde jedoch nicht
als ordentliche Gerichtsinstanz. Uber
threm Entscheid gibt es keine Rechts-
mittelkontrolle durch den Richter. Die-
ser beurteilt vielmehr die Streitsache,
wenn sie thm vorgelegt wird, von Grund
auf neu. Der Schlichtungsentscheid bil-
det erst einen auf erste Sicht gefillten
Vorentscheid. Fur das richterliche Ver-
fahren hat er nur insofern Bedeutung,
als er die Parteirollen festlegt.

Das Verfahren vor der Schlichtungs-
behorde ist von Gesetzes wegen kosten-
los. Die unentgeltliche Rechtspflege in
jenem engeren Sinn der Befreiung einer
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bediirftigen Partei von Verfahrenskosten
oder wenigstens von der Kostenvor-
schusspflicht ist somit kein Problem. Dar-
aus kann aber nicht gefolgert werden,
dass eine bedurftige Partei mit einem
nicht aussichtslosen Anliegen ohne weite-
res auch ein Recht auf einen unentgeltli-
chen Rechtsbeistand habe. In dieser Be-
ziechung stellt sich noch die Frage, ob ein
solcher Beistand unentbehrlich sei.

Das Bundesgericht zog in Betracht,
dass in der neueren Judikatur der An-
spruch autf unentgeltliche Verbeistan-
dung erweitert und auch in nichtstreiti-
gen Verwaltungsverfahren bewilligt
wurde. Aus dieser Entwicklung folgerte
es, die Auffassung lasse sich nicht halten,
im mietrechtlichen Schlichtungsverfah-
ren konne es prinzipiell keine unentgelt-
liche Rechtsverbeistaindung geben.

Der Fall betraf ein zweites Verfah-
ren zur Erstreckung einer Miete. Es
tauchten keine neuen tatsdchlichen
Probleme auf, die materiell oder pro-
zessual Schwierigkeiten geboten und

einen unentgeltlichen Rechtsbeistand
unentbehrlich gemacht hatten.

Das Bundesgericht wies darauf hin,
dass das Erfordernis der Verbeistan-
dung sich auf die rechtliche und nicht
auf die personliche Betreuung vor der
Schlichtungsbehorde bezieht. Vor die-
ser kann die personliche Betreuung ei-
ner Partei auch mit Hilfe Verwandter,
Bekannter oder anderer Vertrauens-
personen vor sich gehen. Es ging unter
anderem darum, die erfolglosen Such-
aktionen fiir eine Ersatzwohnung dar-
zustellen. Dies oder die Landesabwe-
senheit einer Beschwerde fuhrenden
Person zur Zeit der Schlichtungsver-
handlung sind noch kein Grund fuar
eine unentgeltliche Verbeistindung,
zumal die Schlichtungsbehorde tiber
das hinaus, was einem Richter an Fra-
gepflichten zukommt, beratende Funk-
tionen gegeniiber den Parteien hat.

Roberto Bernhard
(Urteil 4P.191/1993 vom 13. Oktober 1993)

Allgemeinpraktiker als Experte zugelassen

Arztliche Begutachtung beim fiirsorgerischen Freiheitsentzug

Wird die Freiheit aus fiirsorgerischen Griin-
den entzogen, so hat die betroffene Person
zwar Anspruch auf rechiliches Gehor. Diese
bedingt aber nicht ohne weileres, dass deren
Rechisbeistand ber der fachrichterlichen Be-
gutachtung anwesend sein kann. Als Gutach-
ler kommt unter geeigneten Umstinden auch
ein psychiatrisch erfahrener allgemeinprakti-
zierender Arzt in Frage.

Dies ergibt sich z. T'. aus einem Urteil
der I1. Zivilabteilung des Bundesgerich-
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tes, das, obwohl nur im vereinfachten
Verfahren nach Art. 36a des Bundes-
rechtspflegegesetzes  gefallt, als Leit-
urteil in der Amtlichen Sammlung der
Entscheidungen des Schweizerischen
Bundesgerichtes veroffentlicht wird.
Das Bundesgericht beurteilte den Fall
einer psychisch erkrankten Frau, die
nicht aus der fiirsorgerischen Freiheits-
entzichung entlassen wurde. Im entspre-
chenden Verfahren war die Frage aufge-
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taucht, ob der Rechtsanwalt der Kran-
ken bei der fachrichterlichen Befragung
derselben anwesend sein diirfe. Das Bun-
desgericht entschied sie negativ.

Die Anwesenheit wollte der Anwalt
aus dem Anspruch auf Gehor ableiten.
Dieser Anspruch schliesst das Recht in
sich, dass eine Partei sich im Zivilpro-
zess vertreten und verbeistanden lassen
kann. Das Zivilgesetzbuch (ZGB) sta-
tuiert in Artikel 397f Absatz 2, dass der
Richter einer von einer fiirsorgerischen
Freiheitsentzichung betroffenen Person
wenn notig einen Rechtsbeistand be-
stellt. Aus der Sicht des Bundesgerich-
tes bedeutet dies jedoch nicht, dass der
Rechtsbeistand zwingend in jeder
Phase des Verfahrens anwesend sein

muss. Der arztliche Gutachter muss auf

jeden Fall einen zuverlassigen personli-
chen Eindruck vom psychischen Zu-
stand der in Frage stehenden Person
gewinnen konnen. Es steht daher in
seinem Ermessen, ob er weitere Perso-
nen an der Begutachtung teilnehmen
lassen will. Dasselbe trifft bei der fach-
richterlichen Einvernahme zu, die ein-
zig den Zweck hat, die Grundlage fiir
das Erstellen eines Gutachtens zu sein.
Auch hier muss der Beurteilende zu
einem unverfalschten Bild gelangen
konnen.

Im zu beurteilenden Fall hatte die
Anhorung der Patientin einzig den
Zweck, die Grundlage abzugeben, da-
mit der Fachrichter zuhanden des kan-
tonalen Gesamtgerichtes ein Gutachten
mit Antrag abgeben konnte. Dem An-
walt der Begutachteten wurde diese Ex-
pertise im kantonalen Verfahren zuge-
stellt, und er erhielt Gelegenheit, sich zu
threm Inhalt auszusprechen. Dartiber
hinaus konnte nichts weiteres aus dem
Gehorsanspruch von Art. 4 der Bundes-
verfassung hergeleitet werden.

Das Bundesgericht bemerkte zwar,
die Verquickung von sachverstandigen
und richterlichen Funktionen sei nicht
ganz unbedenklich. Doch enthielt die
Beschwerde nichts dagegen Gerichtetes,
so wenig wie zu dem, was das Bundesge-
richt als «heikle Problematik» bezeich-
nete: dass der mit der Prozessvorberei-
tung befasste Richter eine wesentliche
Beweisgrundlage selber erstellt.

Wer hat den Sachverstand?

Das Zivilgesetzbuch schreibt allerdings
in Art. 397e Ziff. 5 vor, dass bei psychisch
Kranken nur unter Beizug von Sachver-
standigen uber die Anordnung oder
Weiterfithrung  einer  flrsorgerischen
Freiheitsentziehung entschieden werden
darf. Die bereits erwahnte Kranke warf
nun vor Bundesgericht die Frage auf, was
unter einem Sachverstindigen zu verste-
hen sei. In der kantonalen Phase des
Verfahrens hatte die Begutachtung
durch einen sachverstindigen Richter
stattgefunden.  Die Berufungskligerin
hatte die Meinung vertreten, dafur
komme nur ein Spezialarzt fiir Psychia-
trie und Psychotherapie FMH in Frage.

Die I1. Zivilabteilung des Bundesge-
richts war jedoch nicht dieser Meinung.
Sie fand, einem Allgemeinpraktiker
— und um einen solchen hatte es sich
hier gehandelt — konne nicht von vorn-
herein jedes psychiatrische Spezialwis-
sen und die kritische Objektivitat gegen-
uber den Klinikarzten und Psychiatern
abgesprochen werden. Zu dieser Auffas-
sung gelangte das Bundesgericht na-
mentlich wegen der Erfahrung, uber
welche der betreffende Arzt als Fach-
richter der iiber fiirsorgerische Freiheits-
entzichungen entscheidenden Instanz
verfugte. Gegen seine Eignung war denn
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auch nichts Spezielles vorgebracht wor-
den. Das Bundesgericht glaubt zwar, der
Vorinstanz konne nicht gefolgt werden,
insoweit sie der Auffassung war, ein All-
gemeinpraktiker eigne sich ohne weite-
res zur Begutachtung. Dies lasse sich
nicht generell so sagen.

Aus dem Urteil ergibt sich, dass je-
weils ernsthaft geprift werden muss,
wer nach der konkreten Situation als

In Kiirze

geeignete Fachperson zum Sachver-
stindigen bestimmt werden kann. Ver-
fiigt der tublicherweise begutachtende
Fachrichter fir einen Einzelfall nicht
uber das dazu erforderliche Spezialwis-
sen, so muss hiefir ein gerichtsexterner
Facharzt beigezogen werden.

Roberto Bernhard

(Urteile 5P.311/1993 vom 7. Oktober 1993 und
5C.153/1993 vom 18. Oktober 1993)

Restgeld in fremder Wahrung fiir die Bergbauernhilfe

Was tun mit dem Restgeld in fremder
Wahrung, das nach einer Auslandreise
tibrigbleibt? Spenden fiir eine gute Sache!
Diese Idee lancieren Imbach Wanderfe-
rien und Caritas Schweiz gemeinsam.
Reisende konnen alle Fremdwahrungen
direkt der Caritas Schweiz senden. Der
Gegenwert in Schweizer Franken wird
der Abteilung Bergbauernhilfe gutge-
schrieben. Die Bergbauernhilfe vermit-
telt Freiwillige ins Schweizer Berggebiet,
die Bauernfamilien bei der notwendigen
Sanierung von Haus oder Stall zur

Dienstleistung fiir den Kanton

Die Sektion Zurich des Schweize-
rischen Berufsverbandes diplomierter
SozialarbeiterInnen und Sozialpada-
goglnnen (SBS) vermittelt neu auch
Teilzeitstellen bis zu einem Beschafti-
gungsgrad von 80 Prozent. Wie bisher
werden weiterhin  Stellvertretungen
vermittelt. Die Einschreibung gilt fir
ein halbes Jahr. Fiur SBS-Mitglieder

wird keine FEinschreibegebtuhr erho-
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Hand gehen. Den Aufwand fiir diese
Freiwilligeneinsidtze muss die Caritas
Schweiz ausschliesslich mit Spenden
decken. Wer bei Imbach Wanderferien
bucht, erhilt mit den Reiseunterlagen
einen an Caritas adressierten Umschlag.
Darin versorgt, konnen ausliandische
Miinzen und Noten einfach in den nich-
sten Briefkasten geworfen werden. Wer
die Aktion ebenfalls unterstiitzen
mochte, schickt ein frankiertes Kuvert
an: Caritas Bergbauernhilfe, Lowen-
strasse 3, Postfach, 6002 Luzern.

Zurich

ben, und auch die Vermittlung ist
gratis. Nichtmitglieder und Institu-
tionen bezahlen Einschreibegebiithren
(Fr. 30.— bzw. 50.—) und Vermitt-
lungsgebiithren  (Fr. 100. —; Institu-
tionen Fr.200.— fir eine befristete,
Fr. 300. — fir eine Teilzeitstelle). Aus-
kunft und Anmeldung bei: Béatrice Gug-
genbiihl-Jeanneret, Mittelstrasse 21,
8008 Zirich, Tel./Fax 01 383 60 59.



	Entscheide und juristische Beiträge

